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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 7 . Juni 1988
über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise von anderen Erzeug

nissen als Lebensmitteln

(88/314/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100a,
auf Vorschlag der Kommission ('),
in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament (2),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (3),
in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Programme der Gemeinschaft für eine Politik zum
Schutz und zur Unterrichtung der Verbraucher ^) sehen
die Ausarbeitung gemeinsamer Grundsätze für die
Angabe der Preise vor.
Die Richtlinie 79/581 /EWG des Rates vom 19. Juni 1979
über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der
Lebensmittelpreise {% enthält die Pflicht zur Angabe der
Lebensmittelpreise. In der Entschließung des Rates vom
19. Juni 1979 über die Angabe des Preises bei Lebensmit
teln und anderen Erzeugnissen des kurzfristigen
Verbrauchs in Fertigpackungen mit im voraus festge
legten Füllmengen (6) wird die Kommission ersucht,
einen Vorschlag für die Angabe des Verkaufspreises und
des Preises je Maßeinheit bei anderen Erzeugnissen des
täglichen Bedarfs als Lebensmitteln vorzulegen .
Es müssen Maßnahmen getroffen werden, damit der
Binnenmarkt schrittweise bis spätestens 31 . Dezember
1992 verwirklicht wird.

Mit der Angabe des Verkaufspreises und des Preises je
Maßeinheit bei anderen Erzeugnissen als Lebensmitteln
werden Verbrauchern Preisvergleiche an der Verkaufs
stelle erleichtert. Auf diese Weise wird die Transparenz
der Märkte erhöht und ein verstärkter Schutz der
Verbraucher gewährleistet.
Die Pflicht zur Angabe dieser Preise muß grundsätzlich
auf alle anderen Erzeugnisse als Lebensmittel Anwendung
finden, die dem Letztverbraucher zum Kauf angeboten
werden ; sie muß auch für geschriebene oder gedruckte
Werbeanzeigen und Warenkataloge gelten, sofern darin
der Verkaufspreis der Waren angegeben wird.
Der Verkaufspreis und der Preis je Maßeinheit müssen in
einer der jeweiligen Gruppen von Erzeugnissen entspre
chenden Weise angegeben werden, damit die Etikettie
rung den Einzelhändler nicht übermäßig belastet.
Von der Pflicht zur Angabe des Preises je Maßeinheit
sollten die Mitgliedstaaten diejenigen Erzeugnisse
ausnehmen können, bei denen eine solche Preisangabe
nur von geringer Bedeutung wäre .
Bei fertig verpackten Erzeugnissen sollte in allen Fällen,
in denen dies möglich ist, die Pflicht zur Angabe des
Preises je Maßeinheit durch die Standardisierung der
Mengen ersetzt werden. Die auf Gemeinschaftsebene auf
dem Gebiet der Standardisierung der Wertereihen für
Erzeugnisse in Fertigpackungen mit im voraus festge
legten Füllmengen erzielten" Fortschritte sind zu berück
sichtigen ; daher ist die Freistellung der zu diesem Zweck
festgelegten Wertereihen vorzusehen.
Mit der Richtlinie 80/232/EWG Q, zuletzt geändert durch
die Richtlinie 87/356/EWG (8), wurden die zulässigen
Reihen von Nennfüllmengen und Nennvolumen von
Behältnissen für bestimmte Erzeugnisse in Fertigpak
kungen festgelegt.

(') ABl. Nr. C 8 vom 13 . 1 . 1984, S. 2, und ABl. Nr. C 121 vom
7. 5. 1987, S. 9 .

(2) ABl . Nr. C 122' vom 20. 5 . 1985, S. 148 , und Beschluß vom
18 . Mai 1988 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).

(3) ABl . Nr. C 343 vom 24. 12. 1984, S. 34.
(4) ABl . Nr. C 92 vom 25. 4. 1975, S. 2, und ABl. Nr. C 133 vom
3 . 6 . 1981 , S. 2.

H ABl . Nr. L 158 vom 26. 6 . 1979, S. 19 .
/6\ Am Mf r 1 « vnm £ 1979 S. 1 .

n ABl. Nr. L 51 vom 25. 2 . 1980, S. 1 .
8 ABl . Nr. L 192 vom 11 . 7. 1987, S. 48 .
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Ziel der in der vorliegenden Richtlinie getroffenen Rege
lung sind die Unterrichtung und der Schutz der
Verbraucher —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Diese Richtlinie betrifft die Angabe des Verkaufs
preises und des Preises je Maßeinheit bei anderen Erzeug
nissen als Lebensmitteln, die dem Letztverbraucher in
losem Zustand oder in Fertigpackungen mit im voraus
festgelegten oder mit unterschiedlichen Füilmengen zum
Kauf angeboten werden oder für die unter Angabe von
Preisen geworben wird.
(2) Diese Richtlinie findet keine Anwendung
— auf Erzeugnisse, die in Ausübung einer beruflichen
oder gewerblichen Tätigkeit gekauft werden,

— auf bei Erbringen einer Dienstleistung gelieferte
Erzeugnisse,

— auf Privatverkäüfe,
— auf Versteigerungen sowie Verkäufe von Kunstgegen
ständen und Antiquitäten .

Artikel 2

Im - Sinne dieser Richtlinie sind

a) in losem Zustanden den Verkehr gebrachte Erzeug
nisse : Erzeugnisse, die nicht vorher verpackt und/oder
nur in Anwesenheit des Letztverbrauchers abgemessen
öder abgewogen werden ;

b) stückweise in den Verkehr gebrachte Erzeugnisse :
Erzeugnisse, die nicht aufgeteilt werden können, ohne
ihre Beschaffenheit oder Eigenschaften zu ändern ;

c) Erzeugnisse in Fertigpackungen : in Abwesenheit des
Verbrauchers verpackte Erzeugnisse, gleichviel ob die
Verpackung sie ganz oder teilweise umschließt ;

d) Erzeugnisse in Fertigpackungen mit im voraus festge
legten Füllmengen : vorverpackte Erzeugnisse mit
einer Füllmenge, die einem im voraus festgelegten
Wert entspricht ;

e) Erzeugnisse in Fertigpackungen mit unterschiedlichen
Füllmengen : vorverpackte Erzeugnisse mit einer Füll
menge, die nicht einem im voraus festgelegten Wert
entspricht ;

f) Verkaufspreis : der Preis für eine bestimmte Menge des
Erzeugnisses ;

g) Preis je Maßeinheit : der Preis für 1 Kilogramm, 1
Liter, 1 Meter oder 1 Quadratmeter des Erzeugnisses,
vorbehaltlich des Artikels 6 Absatz 2 und des Artikels
10 Absatz 2.

Artikel 3

( 1 ) Bei den in Artikel 1 bezeichneten Erzeugnissen ist
der Verkaufspreis nach Maßgabe des Artikels 4 anzu
geben.

(2) Bei den im Anhang aufgeführten Erzeugnissen in
Fertigpackungen mit im voraus festgelegten Füllmengen
und bei den Erzeugnissen in Fertigpackungen mit unter
schiedlichen Füllmengen ist vorbehaltlich der Artikel 7
bis 10 auch der Preis je Maßeinheit anzugeben .

(3) Der Preis je Maßeinheit von in losem Zustand in
den Verkehr gebrachten Erzeugnissen muß angegeben
werden . Die Mitgliedstaaten können jedoch die Bedin
gungen festlegen , unter denen für bestimmte Gruppen
dieser Erzeugnisse der Verkaufspreis für das einzelne
Stück angegeben werden kann.
(4) Der Verkaufspreis und der Preis je Maßeinheit
beziehen sich unter den von den Mitgliedstaaten festge
legten Bedingungen auf den Endpreis des Erzeugnisses.

Artikel 4

Der Verkaufspreis und der Preis je Maßeinheit müssen
dem Erzeugnis eindeutig zugeordnet, leicht erkennbar
und deutlich lesbar angegeben sein . Jeder Mitgliedstaat
kann die spezifischen Einzelheiten dieser Preisangabe —
etwa durch Anschlag, Auszeichnung am Warenregal oder
Etikettierung — festlegen . >

Artikel 5

Bei geschriebenen oder gedruckten Werbeanzeigen und
Warenkatalogen, in denen der Verkaufspreis der Erzeug
nisse im Sinne des Artikels 1 angegeben wird, ist vorbe
haltlich des Artikels 3 Absatz 2 auch der Preis je Maßein
heit anzugeben.

Artikel 6

( 1 ) Der Preis je Maßeinheit wird bei nach Volumen in
den Verkehr gebrachten Erzeugnissen je Liter oder je
Kubikmeter, bei nach Gewicht in den * Verkehr
gebrachten Erzeugnissen je Kilogramm oder je Tonne, bei
den nach Länge in den Verkehr gebrachten Erzeugnissen
je Meter und bei nach Fläche in den Verkehr gebrachten
Erzeugnissen je Quadratmeter angegeben .
(2) Mit Rücksicht auf die Mengen, in denen bestimmte
Erzeugnisse üblicherweise in den Verkehr gebracht
werden, können die Mitgliedstaaten jedoch zulassen, daß
der Preis je Maßeinheit in Dezimalzahlen angegeben
wird, die ein Vielfaches der in Absätz 1 genannten
Einheiten darstellen oder in diesen aufgehen .
(3) Der Preis je Maßeinheit bezieht sich bei Erzeug
nissen in Fertigpackungen in Ubereinstimmung mit den
einzelstaatlichen oder gemeinschaftlichen Vorschriften
auf die angegebene Füllmenge .

Artikel 7

( 1 ) Die Mitgliedstaaten können Erzeugnisse, die in
losem Zustand oder in Fertigpackungen in den Verkehr
gebracht werden, von der Angabe des Preises je Maßein
heit ausnehmen, wenn eine solche Angabe nur geringe
Bedeutung hätte .
(2) Bei den / in Absatz 1 bezeichneten Erzeugnissen
handelt es sich insbesondere um

a) von der Angabe des Gewichts oder des Volumens
ausgenommene Erzeugnisse (insbesondere stückweise
in den Verkehr gebrachte Erzeugnisse) ;

b) unterschiedliche Erzeugnisse, die in ein und derselben
Verpackung in den Verkehr gebracht werden ;

c) mittels Automaten vermarktete Erzeugnisse ;
d) Erzeugnisse, die im Hinblick auf eine Zubereitung
vermischt werden müssen und sich in derselben
Verpackung befinden ;
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oder Gepflogenheiten, die zum Zeitpunkt der Annahme
dieser Richtlinie bestehen und diese Erzeugnisse
betreffen, beibehalten werden.

Bis zum Ablauf der Ubergangszeit, während der die
angelsächsischen Maßeinheiten aufgrund der Gemein
schaftsbestimmungen über die Einheiten im Meßwesen
verwendet werden dürfen, legen die zuständigen
Behörden Irlands und des Vereinigten Königreichs für
jedes Erzeugnis oder für jede Gruppe von Erzeugnissen
die Gewichts-, Volumen-, Längen- oder Flächeneinheiten
des internationalen Systems bzw. des angelsächsischen
Systems fest, für die die Angabe des Preises je Maßeinheit
vorgeschrieben ist.

Artikel 11

( 1 ) Die Mitgliedstaaten können Erzeugnisse in Fertig
packungen, die von bestimmten kleinen Einzelhandels
geschäften verkauft und dem Käufer vom Verkäufer direkt
ausgehändigt werden, von der Angabe des Preises je
Maßeinheit ausnehmen, sofern die Angabe des Preises je
Maßeinheit

— für diese Einzelhandelsgeschäfte eine übermäßige
Belastung sein könnte oder

— sich wegen der Zahl der zum Verkauf angebotenen
Erzeugnisse, der Verkaufsfläche, der Anordnung der
Verkaufsstelle oder wegen der spezifischen Bedin
gungen für bestimmte Handelsformen, wie in einigen
besonderen Fällen des ambulanten Verkaufs, nur mit
großen Schwierigkeiten durchführen läßt.

(2) Bei Annahme dieser Richtlinie bereits bestehende
strengere Preisangabepflichten aufgrund einzelstaatlicher
Vorschriften bleiben von den in Absatz 1 genannten
Ausnahmen unberührt.

Artikel 12

( 1 ) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser
Richtlinie binnen zwei Jahren nach ihrer Annahme
nachzukommen. Sie setzen die Kommission hiervon
unverzüglich in Kenntnis.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die
sie auf dem von dieser Richtlinie erfaßten Gebiet erlassen .

Artikel 13

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 7. Juni 1988 .

e) Sammelpackungen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1
der Richtlinie 80/232/EWG, sofern sie aus Einzeler
zeugnissen bestehen, die einem der in einer gemein
schaftlichen Wertereihe genannten Werte entsprechen.

Artikel 8

( 1 ) Die Pflicht zur Angabe des Preises je Maßeinheit
gilt nicht für die in Anhang I Nummern 5, 8.2, 8.3, 8.5,
8.6, 9 , 10 und 11 der Richtlinie 80/232/EWG genannten
Erzeugnisse, sofern sie gemäß den in diesem Anhang
genannten Reihen für Nennfüllmengen in den Verkehr
gebracht werden.

(2) Von der Angabe des Preises je Maßeinheit können
die Mitgliedstaaten folgende Erzeugnisse ausnehmen :
— die in Anhang I Nummern 4, 6, 7, 8.1 und 8.4 der
Richtlinie 80/232/EWG genannten Erzeugnisse,
sofern sie gemäß den in diesem Anhang aufgeführten
Wertereihen für Nennfüllmengen in den Verkehr
gebracht werden ;

— die in Anhang II Nummer 3 der Richtlinie
80/232/EWG genannten Erzeugnisse, sofern sie in
formbeständigen Behältnissen gemäß den in diesem
Anhang aufgeführten Wertereihen für Behältnisvo
lumen in den Verkehr gebracht werden und nicht in
Anhang I der Richtlinie 80/232/EWG aufgeführt
sind ;

— die in Anhang I der Richtlinie 80/232/EWG
genannten Erzeugnisse, sofern sie in formbeständigen
Behältnissen gemäß den in Anhang III der genannten
Richtlinie aufgeführten Wertereihen für Behältnisvo
lumen in den Verkehr gebracht werden .

(3) Von der Angabe des Preises je Maßeinheit können
die Mitgliedstaaten die in den Absätzen 1 und 2 aufge
führten Erzeugnisse in Fertigpackungen ausnehmen,
sofern sie in Mengen in den Verkehr gebracht werden, die
kleiner als der niedrigste bzw. größer als der höchste Wert
der gemeinschaftlichen Wertereihen sind.

Artikel 9

Bei der Verabschiedung von Gemeinschaftsmaßnahmen
zur Harmonisierung der Wertereihen für Erzeugnisse in
Fertigpackungen mit im voraus . festgelegten Füllmengen
oder bei der Uberprüfung vorausgehend verabschiedeter
Wertereihen ändert der Rat auf Vorschlag der Kommis
sion den Artikel 8 .

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten haben eine Ubergangszeit von sieben
Jahren ab Annahme dieser Richtlinie, um die Bestim
mungen dieser Richtlinie betreffend die im Anhang
genannten Erzeugnisse in Fertigpackungen mit im voraus
festgelegten Füllmengen anzuwenden. Während dieser
Ubergangszeit können etwaige nationale Maßnahmen

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. BANGEMANN
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ANHANG

Erzeugnisse in Fertigpackungen mit im voraus festgelegten Füllmengen nach Artikel 3 Absatz 2

Gebrauchsfertige Anstrichfarben und Lacke gemäß Nummer 4 des Anhangs I der Richtlinie 80/232/EWG
mit Ausnahme der Farben für Kunstmaler und für den Unterricht ;

Klebstoffe einschließlich Leime gemäß Nummer 5 des Anhangs I der Richtlinie 80/232/EWG ;

Pflegemittel gemäß Nummer 6 des Anhangs I der Richtlinie 80/232/EWG ;

Körperpflegemittel, Erzeugnisse zur Schönheitspflege und Toilettenartikel gemäß Nummern 7.1 bis 7.6 des
Anhangs I der Richtlinie 80/232/EWG ;

Waschmittel gemäß Nummern 8.1 bis 8.6 des Anhangs I der Richtlinie 80/232/EWG und Nummer 3 des
Anhangs II derselben Richtlinie,

Lösemittel gemäß Nummer 9 des Anhangs I der Richtlinie 80/232/EWG,

Schmieröl gemäß Nummer 10 des Anhangs I der Richtlinie 80/232/EWG,

Handstrickgarne gemäß Nummer 11 des Anhangs I der Richtlinie 80/232/EWG.


